
CORONA-VERANSTALTUNGSREGELN 
IN HESSEN

Veranstaltungen über 10 Personen
ab 04.03.2022

Ausnahmeregelungen: Örtliche Sonderregeln bleiben möglich. 
Ausnahmen weiterhin bspw. für berufliche 
Zusammenkünfte. Gottesdienste: 3G dringend empfohlen.

• max.  6.000 Teilnehmende

• ab dem 500. Platz: maximal 60 Prozent Auslastung

• 3G-Regel bei mehr als 10 Teilnehmenden

• 2G-Plus-Regel bei mehr als 500 Teilnehmenden

• Maskenpflicht

• max.  25.000 Teilnehmende

• ab dem 500. Platz: maximal 75 Prozent Auslastung

• 3G-Regel bei mehr als 10 Teilnehmenden

• 2G-Plus-Regel bei mehr als 500 Teilnehmenden

• Maskenpflicht ab 500 Teilnehmenden

DRINNEN

DRAUSSEN

Stand: 22.02.2022, Quelle: Hessische Staatskanzlei
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